
    

 
 

Elterninformation Ferienbetreuung Schuljahr 2021/2022 
 

 

Liebe Eltern, 

 

entsprechend der neuen Gebührensatzung werden für August (ab 2022) keine Gebühren für 

die Ferienbetreuung erhoben. Dafür sind jedoch ab dem Schuljahr 2021/2022 alle 

Ferienwochen zusätzlich zu buchen. 

 

Ab wann? 

Die ersten Ferien, die betroffen sind, sind die Herbstferien 2021. 

 

Für wen? 

Die Ferienbetreuung kann für alle Grundschulkinder gebucht werden, auch für Kinder, die 

sonst nicht die Betreuungsangebote nutzen, sofern freie Platzkapazität zur Verfügung steht. 

 

Für die zwei letzten Sommerferienwochen kann die Ferienbetreuung nur für Kinder gebucht 

werden, die einen Kerni- bzw. Hortplatz haben. 

 

Anmeldung 

Jeweils 4 Wochen vor Ferienbeginn ist eine verbindliche Anmeldung für die Ferien im Rathaus 

oder der entsprechenden Einrichtung abzugeben. 

Die Belegung der Gruppen erfolgt nach Eingangsstempel. 

 

Die Ferienbetreuung kann nur wochenweise gebucht werden. Für Wochen, welche keine 5 

Werktage haben, wird der Beitrag  entsprechend reduziert.  

 

Programm 

Informationen zu den Ferienprogrammen werden ca. 1 Woche vor der Ferienzeit von der 

jeweiligen Einrichtung an die angemeldeten Kinder herausgegeben. 

 

Abrechnung 

Die Abrechnung der Ferienbetreuung erfolgt gesondert zu den monatlichen Gebühren. 

 

Wird eine gebuchte Ferienwoche nicht genutzt, werden die Kosten nur erstattet, wenn das 

Kind krank war und dies mit einem Attest vom Arzt bestätigt werden kann. 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

Kosten für die Betreuung in den Herbstferien 

 

Kernzeiten-

betreuung 

Ferienwoche 

1 Kind aus einer 

Familie mit 1 Kind 

1 Kind aus einer 

Familie mit 2 

Kindern unter 18 

Jahren 

1 Kind aus einer 

Familie mit 3 

Kindern unter 18 

Jahren 

1 Kind aus einer 

Familie mit 4 und 

mehr Kindern 

unter 18 Jahren 

5 Tage 30,00 € 23,00 € 18,00 € 9,00 € 

4 Tage 24,00 € 18,00 € 14,00 € 7,00 € 

3 Tage 18,00 € 14,00 € 11,00 € 5,00 € 

2 Tage 12,00 € 9,00 € 7,00 € 3,00 € 

     

Kinderhort 

Ferienwoche 

1 Kind aus einer 

Familie mit 1 Kind 

1 Kind aus einer 

Familie mit 2 

Kindern unter 18 

Jahren 

1 Kind aus einer 

Familie mit 3 

Kindern unter 18 

Jahren 

1 Kind aus einer 

Familie mit 4 und 

mehr Kindern 

unter 18 Jahren 

5 Tage 50,00 € 39,00 € 19,00 € 10,00 € 

4 Tage 40,00 € 31,00 € 15,00 € 8,00 € 

3 Tage 30,00 € 23,00 € 11,00 € 6,00 € 

2 Tage 20,00 € 15,00 € 7,00 € 4,00 € 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kita-Verwaltungsteam 

 

 

 

 

 

  



    

 
 

Anmeldung zur Ferienbetreuung  
*für Kinder, die Hort und Kernzeit sonst nicht besuchen  

 

Ich/wir möchten mein/unser Kind 

 

(Name, Vorname) ……………………………………………………..……………………………..……, 

 

geboren am ……………….…………………..………, für die Ferienbetreuung  anmelden: 

 

    Kerni       

Anmeldung Ferien Woche Tage 

 Herbstferien 02.10.-05.10.2021 4 

 Neujahrsferien 03.01.-07.01.2022 4 

 Faschingsferien 01.03.-04.03.2022 4 

 Osterferien 19.04.-22.04.2022 4 

 Pfingstferien 13.06.-15.06.2022 3 

 Sommerferien 28.07.-29.07.2022 2 

   01.08.-05.08.2022 5 

   22.08.-26.08.2022 5 

 

 
________________________________________________________________________ 
Vor- und Zuname des/der Sorgeberechtigten 

 

________________________________________________________________________ 
Anschrift  

 

________________________________________________________________________ 
Email-Adresse für die Bestätigung und Programminformationen  

________________________________________________________________________ 
Telefonnummer für Notfälle   

 

 Ich bin alleinerziehend und berufstätig 

  Mein/unser Kind leidet unter folgender Allergie bzw. folgender Krankheit 

________________________________________________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
Ort/Datum      Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 

 
Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit dem Platzvergabeverfahren oder der Gebührenerhebung und -

abrechnung seitens der Gemeindeverwaltung erhoben werden oder verwendet werden, unterliegen den Bestimmungen des 

Datenschutzes. Der Träger gewährleistet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Eine Übermittlung der 

Daten findet lediglich zwischen dem Sachgebiet Kindertageseinrichtung und den einzelnen Einrichtungen statt, um einen 

reibungslosen Ablauf des Aufnahmeverfahrens und der Bedarfsplanung zu gewährleisten. Daten, welche im Zusammenhang 

mit den Zahlungsverpflichtungen der personensorgeberechtigen geführt werden, dienen lediglich der sachgemäßen 

Gebührenabrechnung.  


